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Rechtssatznummer

2

Entscheidungsdatum

13.01.2020

Norm

GewO 1994 §88 Abs2

Rechtssatz

Eine Entziehung der Gewerbeberechtigung ist nur dann möglich, wenn das Gewerbe durch den Gewerbeinhaber

tatsächlich in den letzten drei Jahren kontinuierlich nicht ausgeübt wurde (siehe VwGH 0871/70).
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Gewerbliches Berufsrecht; Gewerbeberechtigung; Entziehung; Umlage; Rückstand; Ruhensanzeige;
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